
21. Februar 2019 . Ausgabe 8
2 | AMTSBLATT Elztäler Wochenbericht

Sitzung des Ortschaftsrates Kollnau am 26. Februar

Am Dienstag, 26. Februar, beginnt um 19 Uhr im Sitzungszimmer des Rathau-
ses Kollnau, Rathausplatz 1, eine öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Koll-
nau. Auf der Tagesordnung steht: 1. Fragen und Anregungen der Zuhörer; 2.
Quartierstreff Kollnau: Beauftragung Quartiersbüro; 3. Bebauungsplan und
örtliche Bauvorschriften „Sonnhalde“: Billigung des Planentwurfes und Be-
schluss der öffentlichen Auslegung sowie Beschluss über die Beteiligung der
Behörden und Träger öffentlicher Belange; 4. Baubeschlüsse für die Georg-
Schindler-Halle; Rathaus Kollnau; Sporthalle Kollnau und Feuerwehrgeräte-
haus Kollnau; 5. Regelung für die Festhallenmiete bei Jubiläumsveranstal-
tungen der Kollnauer Vereine; 6. Bauvorhaben im Stadtteil Kollnau; 7. Allge-
meine Bekanntgaben; 8. Fragen und Anregungen der Ortschaftsräte.

Sitzung des Ortschaftsrates Siensbach entfällt

Die Sitzung des Ortschaftsrates Siensbach am 26. Februar entfällt mangels
Themen. Nächster Sitzungstermin ist Dienstag, 9. April, um 19 Uhr im Siens-
bacher Rathaus.

Sitzung des Gemeinderates am 27. Februar

Am Mittwoch, 27. Februar, beginnt um 18 Uhr im Bürgersaal des Rathauses
Waldkirch, Marktplatz 1-5, eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates der
Stadt Waldkirch.
Auf der Tagesordnung steht:
1. Fragen und Anregungen der Zuhörer; 2. Bebauungsplan und örtliche Bau-
vorschriften „Sonnhalde“: Billigung des Planentwurfes und Beschluss der
öffentlichen Auslegung sowie Beschluss über die Beteiligung der Behörden
und Träger öffentlicher Belange; 3. Integrationsmanagement: Bericht; 4. Um-
setzung des Aktionsplans für kommunale Inklusion: Bericht; 5. Stadthalle
Waldkirch: Beschluss zur gastronomischen Entwicklung; 6. Ersatzneubau
Jünglingssteg: Genehmigung überplanmäßiger Auszahlungen und Auftrags-
vergaben; 7. Projektvorstellung „Reintegration der Technischen Betriebe“; 8.
Projektvorstellung „Zentrales Gebäudemanagement“; 9. Bekanntgabe der
Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung vom 30.01.2019;
10. Bekanntgaben und kleine Anfragen.

Städtische Einrichtungen und Rathaus: Schließtage

über Fasnet
Das Rathaus und der Bürgerservice schließen am Donnerstag, 28. Februar,
bereits um 16 Uhr und bleiben am Freitag, 1. März sowie am Montag, 4. März,
geschlossen. Ab Dienstag, 5. März, gelten dann wieder die regulären Öff-
nungszeiten. Dies gilt auch für die Wohnungswirtschaft.

Fortsetzung Amtsblatt auf Seite 4

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Samstag 13.00 - 17.00 Uhr 

Sonntag 11 - 17 Uhr

Museumscafé Sonntag 14.00 - 17.00 Uhr

Kirchplatz 14, Tel. 47 85 30

info@elztalmuseum.de

www.elztalmuseum.de

Montag, Dienstag

und Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr

Mittwoch 10.00 - 18.00 Uhr

Freitag, Samstag 10.00 - 13.00 Uhr

Schlettstadtallee 9, Tel. 2 41 47

info@mediathek-waldkirch.de

Offener Treff (ab 14 Jahren): 
Dienstag 16.00 - 21.00 Uhr 
Mittwoch 17.00 - 21.00 Uhr
Donnerstag 16.00 - 21.00 Uhr 
Freitag 17.00 - 19.00 Uhr
bzw. 14-tägig bis 23.00 Uhr

Fabrikstraße 16, Tel. 47 47 09
hausderjugend@abs.stadt-waldkirch.de

Sprechstunden (außer Schulferien):

Verwaltung: Mo. - Fr.  8.30 - 11.30 Uhr 

 und Mi. 14.30 - 17.00 Uhr

Schulleitung: nach Vereinbarung

Merklinstraße 19, Tel. 55 70

postkorb@musikschule-waldkirch.de

Rettungszentrum
Lange Str. 118, 79183 Waldkirch

Telefon Rettungszentrum 47 43 83-0

Notruf Feuerwehr 112 

info@feuerwehr-waldkirch.de

www.feuerwehr-waldkirch.de

Montag und Dienstag  9.00 - 10.00 Uhr

und  14.00 - 17.00 Uhr

Mittwoch und Freitag  9.00 - 12.00 Uhr

Emmendinger Str. 3, Tel. 49 01 27

roteshaus@abs.stadt-waldkirch.de

Sprechzeiten:

Montag bis Freitag nach Vereinbarung

Freie Str. 17, Tel. 07681 474 08 57

STÄDTISCHE EINRICHTUNGEN
Vorwahl

Telefon (0 76 81)www.stadt-waldkirch.de

Wiedereröffnung im Mai 2019

Schwimmbad-Allee 1, Tel. 474 10 30
schwimmbad@stadt-waldkirch.de
www.schwimmbad-waldkirch.de

Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung 

der Großen Kreisstadt Waldkirch 
für das Haushaltsjahr 2019

Die am 05.12.2018 auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) in der aktuellen Fassung vom Gemeinderat 
beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird gem. 
§§ 4 und 81 GemO wie folgt bekanntgemacht:

I.
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 58.705.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 61.163.600
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von - 2.457.800
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von 0
1.5  Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 

(Saldo aus 1.3. und 1.4) von - 2.457.800
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 3.543.600
1.7  Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen 

von 138.400
1.8  Veranschlagtes Sonderergebnis 

(Saldo aus 1.6 und 1.7) von 3.405.200
1.9  Veranschlagtes Gesamtergebnis 

(Summe aus 1.5 und 1.8) von 947.400

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen
2.1  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit von  57.615.100
2.2  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit von  55.752.500
2.3  Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender 

Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 1.862.600
2.4  Gesamtbetrag der Einzahlungen 

aus Investitionstätigkeit von 7.498.400
2.5  Gesamtbetrag der Auszahlungen 

aus Investitionstätigkeit von 14.943.400
2.6  Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 

aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von - 7.445.000
2.7  Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 

(Saldo aus 2.3 und 2.6) von - 5.582.400
2.8  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 

Finanzierungstätigkeit von 6.000.000
2.9  Gesamtbetrag der Auszahlungen 

aus Finanzierungstätigkeit von 1.123.200

2.10  Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
aus Finanzierungstätigkeit 
(Saldo aus 2.8 und 2.9) von 4.876.800

2.11  Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- 
bestands, Saldo des Finanzhaushalts 
(Saldo aus 2.7 und 2.10) von - 705.600

§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf  6.000.000  EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen 
zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige 
Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.195.000  EUR.

§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite 
wird festgesetzt auf  7.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt
1. für die Grundsteuer
 a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

(Grundsteuer A) auf 380 v. H.
 b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v. H.
  der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.
 der Steuermessbeträge.

§ 6 Stellenplan
Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der 
Haushaltssatzung.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen
Die örtliche Wertgrenze für die Einzeldarstellung von 
Investitionen nach § 4 Abs. 4 GemHVO wird festgelegt auf: 1.000 EUR.

II.
Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 
gem. § 81 Abs. 2 GemO in Verbindung mit § 121 Abs. 2 GemO wur-
de vom Regierungspräsidium Freiburg mit Verfügung vom 15.02.2019 
bestätigt.

III.
Der Haushaltsplan liegt gem. § 81. Abs. 3 GemO in der Zeit vom 
22.02.2019  bis einschließlich 06.03.2019 im Dezernat I, Abteilung Fi-
nanzen, Marktplatz 6, Waldkirch, während der üblichen Dienststunden 
zur Einsichtnahme aus. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 
sind nach Abschluss des Auslegungsverfahrens vollzugsreif.

Waldkirch, den 21.02.2019 Götzmann
 Oberbürgermeister

Aufgrund von § 79 des Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
in Verbindung mit § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammen-
arbeit in der jeweils geltenden Fassung hat die Verbandsversamm-
lung am 11.12.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen         EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                  180.500     
1.2  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 180.500 
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 
 (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -8.119 
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge                        -
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen            -
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis 
 (Saldo aus 1.4 und 1.5) von -
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis 
 (Summe aus 1.3 und 1.6 von                   0 

2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen                EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
 Verwaltungstätigkeit von                                               163.800  
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
 Verwaltungstätigkeit von                                               163.800  
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des
 Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2)                         -
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
 Investitionstätigkeit von                                                     32.800  

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
 Investitionstätigkeit von                                            41.000  
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/
 -bedarf aus Investitionstätigkeit 
 (Saldo aus 2.4 und 2.5) von                                                  -8.200  
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/
 -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von                                         0  
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit                                                               -
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
 Finanzierungstätigkeit von                                                        0  
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/
 -bedarf aus Finanzierungstätigkeit
 (Saldo aus 2.8 und 2.9) von                                                    0  
2.11  Veranschlagte Änderung des 

Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des 
Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 0   

§ 2  Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf                  0 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum 
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre
Mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs- 
maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)
wird festgesetzt auf                                                       0 Euro

§ 4 
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite 
wird festgesetzt auf       80.000 Euro

§ 5 
Schulkostenumlage

Die Schulkostenumlage gemäß § 9 der Verbandssatzung 
wird festgesetzt auf                                                    12.500 Euro

§ 6 
Kapitalumlage

Die Kapitalumlage gemäß § 10 der Verbandssatzung
wird festgesetzt auf                                                        32.800 Euro

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan ge-
mäß § 81 Abs. 2 i.V.m. § 121 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg (GemO) wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde – 
Landratsamt Emmendingen, Kommunal- und Prüfungsamt – am 
23.01.2019 bestätigt und genehmigungspflichtige Teile (Kredit- 
ermächtigung, Verpflichtungsermächtigungen) genehmigt. Die 
Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 
liegen gemäß § 81 Abs. 3 GemO von Donnerstag, den 21. Februar 
2019 bis einschließlich 07. März 2019 im Rathaus Gutach i. Br., Dorf-
straße 33, Zimmer 16 (Rechnungsamt) öffentlich aus.

Gutach im Breisgau, den 18.02.2019

gez. Urban Singler 
Verbandsvorsitzender

Haushaltssatzung des Schulverbandes Elztal-Schule für das Haushaltsjahr 2019
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In Bezug auf Kindertagesstätten ist folgendes zu beachten:
Die Kindertagesstätten Pfiffikus und Regenbogen bleiben von Freitag, 1.
März, bis Montag, 4. März, geschlossen. Die Kindertagesstätte Spielinsel hat
von Freitag, 1. März, bis Dienstag, 5. März, Ferien.
Für die Einrichtungen gilt:
Das Elztalmuseum und das Stadtarchiv bleiben von Donnerstag, 28. Februar
bis einschließlich Dienstag, 5. März geschlossen. Die Mediathek bleibt am
Rosenmontag, 4. März, zu. Die Musikschule hat von Freitag, 1.März, bis ein-
schließlich Freitag, 8. März, Ferien. Das Rote Haus bleibt am Montag, 4. März
zu.
Die Technischen Betriebe sind am Montag, 4. März, geschlossen. Der Bereit-
schaftsdienst bleibt wie immer unter der Telefonnummer 07681 / 47 43 52 0
erreichbar.

Bürgerservice am 9. März geöffnet

Wegen der Schließzeiten an den Fastnachtstagen verschiebt sich die Sams-
tagsöffnung des Bürgerservice im Monat März vom ersten Samstag (2. März)
auf den zweiten Samstag (9. März). Im April ist der Bürgerservice regulär am
ersten Samstag des Monats geöffnet.

Nintendo Switch Spiele in der Mediathek

Ab sofort bietet die Mediathek eine Auswahl an unterhaltsamen Spielen für
die Nintendo Switch. Von „Fifa“ bis hin zu „Mariokart“ ist für jeden das Pas-
sende dabei. Zur Nutzung der Spiele wird die „Nintendo Switch“-Konsole
benötigt. Derzeit bietet die Mediathek acht Spiele, die über den Suchbegriff
„Nintendo Switch“ auch im Online-Katalog zu finden und eine Ergänzung
zum Sortiment der Wii-Spiele sind.

Schwarzenbergschule: Schulanmeldungen 2019/2020

Die Anmeldung der Schulanfänger an der Regelschule (nicht Ganztagsschu-
le) findet am 18., 19., 20. Und 21. März, jeweils zwischen 14 Uhr und 16.30 Uhr
im 2.OG der Schwarzenbergschule statt. Zur Anmeldung müssen eine Ge-
burtsurkunde und das Untersuchungsheft (gelbes U-Heft) mitgebracht wer-
den.
Um die Wartezeiten zu verkürzen, erhalten die Schulanfänger eines Kinder-
gartens einen Anmeldetag. Für Kinder, die keinen der aufgeführten Kinder-
gärten besuchen, ist die Anmeldezeit frei zu wählen.
Die Anmeldung für die Kindergärten ist am Montag, 18.03.2019: St. Vinzenz,
St. Josef; am Dienstag, 19.03.2019: Evang. Kindergarten, Waldkindergarten,
Grundschulförderklasse; am Mittwoch, 20.03.2019: Regenbogen, Pfiffikus,
Spielinsel, Glückskinder; am Donnerstag 21.03.2019: St. Carolus, St. Ulrika,
St. Anna,, andere Kindergärten.
Schulanfänger aus anderen Schulbezirken mit Wunsch auf einen Wechsel
an die Schwarzenbergschule, melden sich bitte telefonisch zur individuellen
Terminvereinbarung unter 07681 / 494916-0.

Beirat für Menschen mit Behinderung

Die nächste Sprechstunde für Menschen mit Behinderung findet am Montag,
25. Februar,von 10 bis 11 Uhr im Generationenbüro im Rathausinnenhof statt.
Der Beirat lädt alle Menschen, egal mit welcher Behinderung, sowie die An-
gehörigen ein, ihre Anliegen zu besprechen und sich Rat und Hilfe holen.
Fragen und Anregungen außerhalb dieser Sprechzeiten können gerne per
E-Mail an info@behindertenbeirat-waldkirch.deoderunterderTelefonnum-
mer 07681 / 49 233 52 gestellt werden.

Terminankündigung: Stadtputzete am 9. März

Am Samstag, 9. März wird die nunmehr 7. Stadtputzete durchgeführt. Unter
der Regie der Technischen Betriebe Waldkirch (TBW) werden von 9.30 Uhr
bis 11.30 Uhr an verschiedenen Orten Müll und Unrat eingesammelt. Die Orte
werden wieder in Waldkirch und Kollnau sein, neu hinzukommen wird
Buchholz. Die genauen Standorte werden noch bekannt gegeben. Interes-
sierte Bürger, Vereine und Gruppen werden gebeten, sich diesen Termin vor-
zumerken. Sie leisten damit einen aktiven Beitrag zur Verschönerung des
Stadtbildes.

Straßensperrungen für das Jubiläum der Buchholzer

Schloßhexen
Am Wochenende vom 23. und 24. Februar feiert die Narrenzunft Schloßhe-
xen Buchholz 1989 e.V. ihr 30-jähriges Jubiläum. Auf dem Programm steht
am Samstag, 23. Februar, um 17.33 Uhr die Eröffnung des Narrendorfes sowie
um 19.11 Uhr ein schaurig-schöner Nachtumzug durch Buchholz. Am Sonn-
tag, 24. Februar, beginnt um 11.11 Uhr ein Frühschoppen im Narrendorf, ge-
folgt vom großen Jubiläumsumzug um 14.11 Uhr. In diesem Zuge kommt es zu
verschiedenen Straßensperrungen:
Für den Nachtumzug am Samstag, 23. Februar, kommt es von ca. 19 bis ca.
21 Uhr in folgenden Straßen zu Sperrungen: Eisenbahnstraße, In der Bannw-
eid, Schwarzwaldstraße, Von-Bayer-Straße, Alte Dorfstraße, Festhalle. Für
den Jubiläumsumzug am Sonntag, 24. Februar, kommt es von ca. 14 Uhr bis
ca. 16.30 auf der gleichen Strecke zu Sperrungen.
Infolge kommt es auch zu Busumleitungen: Die Busse der Linie 7201 können
die Haltestellen Vogesenstraße und Suggenbad zurzeit der Sperrung nicht
anfahren und nehmen eine Umleitungsstrecke. Die Südbadenbus GmbH
bringt an den Haltestellen rechtzeitig Hinweise an.
Den Linienbussen, die am Samstag, 23. Februar, vor 19 Uhr bzw. nach 21 Uhr
und am Sonntag, 24. Februar, vor 14 Uhr bzw. nach 17 Uhr fahren, wird eine
Durchfahrt ermöglicht.

Straßensperrungen an der Fasnet 2019

Am Schmutzigen Dunschdig, 28. Februar, beginnt in Waldkirch die Fasnet.
In diesem Zuge kommt es zu folgenden Straßensperrungen:
Die Lange ist zwischen Alte-Post-Kreuzung und Bismarckstraße in der Zeit
von Donnerstag, 28. Februar, 15 Uhr bis Freitag, 1.März, 10 Uhr sowie von
Samstag, 2.März, 15 Uhr bis Montag, 4. März, 10 Uhr gesperrt. Am 28. Februar
ist für den kleinen Umzug mit den Kläpperlemajestäten von 18.45 Uhr bis ca.
19 Uhr der Wegvon der Schwarzenbergturnhalle über die Propsteistraße und
Kirchstraße bis zum Marktplatz gesperrt. Für die Fasnetseröffnung ist dann
von 19.30 Uhr bis ca. 20.30 Uhr die Strecke vom Marktplatz über Friedhof-
straße, Bismarckstraße, Lange Straße, Turmstraße, Gartenstraße und zurück
zum Marktplatz gesperrt. Am 2. März wird für den Hexensabbat auf dem
Marktplatz von 19 Uhr bis ca. 20 Uhr gesperrt - mit Fackelumzug von der
Kirchstraße (Sozialstation)bis zumMarktplatz.Am3.März ist fürdenUmzug
von 14 Uhr bis ca. 16 Uhr die Strecke von Turmstraße/Gartenstraße/Markt-
platz über Friedhofstraße, Bismarckstraße, Lange Straße bis zu Markt-

platz/Turmstraße/Gartenstraße gesperrt. Am 4. März ist für den Umzug nach
der Elfi-Mess von ca. 15 Uhr bis ca. 15.45 Uhr die Strecke von der Stadthalle
über Merklinstraße, Adenauerstraße und Lange Straße bis zum Marktplatz
gesperrt. Am 5. März ist für den Umzug mit anschließender Fasnet-Verbren-
nung von 19 Uhr bis ca. 20.30 Uhr die Strecke vom Marktplatz (Alter Mohren)
über Gartenstraße, Blumenstraße, Lange Straße bis zum Marktplatz ge-
sperrt.

Busumleitungen an der Fasnet 2019

Zu den Sperrzeiten der Lange Straße wird für den Busverkehr eine Umlei-
tungsstrecke über die Freie-, Kirch-, Friedhof- und Theodor-Heuss-Straße ein-
gerichtet. Die Haltestelle „Stadtmitte“ wird an diesen Tagen bereits ab 14.30
Uhr nicht mehr angefahren.
Den Linienbussen am 28. Februar, um 18.53 Uhr aus Richtung Kollnau und
um 19.08 Uhr in Richtung Kollnau wird jedoch die Durchfahrt auf der Um-
fahrungsstrecke ermöglicht. Für die Linienbusse am 28. Februar, um 19.19
Uhr und 20.09 Uhr aus Richtung Kollnau sowie um 19.34 Uhr und 19.54 Uhr
in Richtung Kollnau besteht eine Umfahrungsmöglichkeit über die B 294.
Das gleiche gilt am Sonntag, 3. März, für die Fahrt um 14.19 Uhr und 15.19 Uhr
aus Richtung Kollnau sowie um 14.34 Uhr und 15.34 Uhr in Richtung Kollnau.
Die angegebenen Uhrzeiten beziehen sich immer auf die Haltestelle Stadt-
mitte; entsprechende Hinweise werden dort rechtzeitig angebracht.

Warn-Apps zeigen ab sofort gleiche Gefahrenmeldungen

Ein wichtiger Schritt für die Sicherheit der Menschen in Deutschland ist er-
folgt: Die Nutzer der Warn-App NINA und die Nutzer der Warn-App KAT-
WARN erhalten ab sofort auf ihrem Smartphone die gleichen behördlichen
Gefahrenmeldungen. In der KATWARN-App werden nun Warnungen des
Modularen Warnsystems (MoWaS) des Bundes angezeigt. Die Warn-App NI-
NA empfängt Meldungen des Warnsystems KATWARN. Durch die wechsel-
seitige Bereitstellung sind Gefahrenmeldungen beider Systeme somit
deutschlandweit verfügbar.

Schadstoffmobil kommt zwischen 6. und 23. März

Die Frühjahrssammlung des Schadstoffmobils erfolgt in diesem Jahr wegen
der späteren Osterferien bereits vom 6. bis 23. März. In dieser Zeit kommt
das Sammelmobil in alle Städte und Gemeinden und in viele Ortsteile. Der
genaue Sammeltermin steht im Abfallkalender. Weitere Informationen zum
Sammeltermin und zur Schadstoffsammlung folgen demnächst.

Infostand zu Chancengleichheit und Gleichstellung

Rund um den Internationalen Frauentag, der jedes Jahr am 8. März gefeiert
wird, haben die Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Emmendingen
(Yvonne Baum) und die Chancengleichheitsbeauftragte der Stadt Emmen-
dingen (Katharina Klatt) ein umfangreichesVeranstaltungsprogramm ausge-
arbeitet mit Vorträgen, Workshops, Filmen, Fotoausstellung, Gottesdiensten
und mehr. Das Programm stellen die beiden Beauftragten am Freitag, 1. März,
von 11 bis 13 Uhr an ihrem Infostand auf dem Emmendinger Wochenmarkt
vor. Sie wollen mit Besucherinnen und Besuchern zu Gleichstellungsthemen
ins Gespräch kommen und auch über das Thema „100 Jahre Frauenwahl-
recht“ informieren. Das Programm wird demnächst als Infoblatt und im
Internet veröffentlicht.

Fütterung von Milchziegen und Kitzaufzucht

Die Fütterung von Milchziegen und die Kitzaufzucht sind Thema eines Semi-
nars am Montag, 18. März, von 9.30 bis 17 Uhr im Kompetenzzentrum Öko-
logischer Landbau Baden-Württemberg (KÖLBW) am Landwirtschaftlichen
Bildungszentrum Hochburg. Die Haltung des kleinen Wiederkäuers erfreut
sich zunehmender Beliebtheit. Beim Seminar informieren Experten und
Praktiker unter anderem über die Bedeutung der Fütterung und Kitzaufzucht
thematisieren. Referenten sind Andreas Kern (Bioland) und Dr. Hannemann
(Spezialtierärztin für kleine Wiederkäuer). Die Seminargebühr beträgt 20
Euro, Schüler erhalten 50 Prozent Rabatt. Anmeldung beim Kompetenzzent-
rum Ökologischer Landbau Baden-Württemberg (KÖLBW) unter der Telefon-
nummer 07641 / 451 9191 oder per E-Mail an bildungszentraum@landkreis-
emmendingen.de. Ansprechpartnerin ist Julia Happel. Anmeldeschluss ist
der 25. Februar.

Sperrung Fuß- und Radweg an der Elz

Das Regierungspräsidium Freiburg lässt an der Elz bei Waldkirch zwischen
Mittwoch, 20. und Mittwoch, 27. Februar sieben bis acht größere Bäume fäl-
len. Die Arbeiten werden zwischen Eisenbahnbrücke Max-Barth-Weg und
der Brücke Emmendinger Straße durch den Betriebshof Riegel erfolgen. Ein
Sachverständiger hat die Bäume begutachtet und einen sehr hohen Totholz-
anteil im Kronenbereich festgestellt. Von Fäulnis im Stammbereich einiger
Bäume ist ebenfalls auszugehen. Aufgrund dieser erheblichen Schäden sind
umfangreiche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit drin-
gend erforderlich. Betroffen von der Fällung sind bis zu acht Mittel- bis Groß-
bäume. Selbstverständlich werden die gefällten Bäume durch entsprechen-
de Neupflanzungen ersetzt. Die Bevölkerung wird hierfür um Verständnis
gebeten.

Bushaltestellenverlegung „Rettungszentrum“

Wegen des Bauvorhabens „Ergänzungsbau Rettungszentrum Waldkirch“
wird die Bushaltestelle „Rettungszentrum“ vom Bereich der Hausnummer
118 in den Bereich Lange Straße 112 verlegt. Die Arbeiten werden voraussicht-
lich im Frühjahr 2019 abgeschlossen sein.

Keine Linienbusse über das Ebertle

Aufgrund Anschlussarbeiten an die Kanalisation muss die Kohlenbacher
Straße in Kollnau im Bereich Haus Nr. 22 für den Fahrzeugverkehr voll ge-
sperrt werden.
Die Vollsperrung dauert bis einschließlich Freitag, 22. Februar. Eine Umlei-
tung wird eingerichtet. Während der Vollsperrung in der Kohlenbacher Stra-
ße fährt der Linienbus nicht über das Ebertle.

Weitere, aktuelle Straßensperrungen in Waldkirch

Dettenbach:Wegen Baumfällarbeiten entlang des Baches müssen am 21. Fe-
bruar im Dettenbach, tagsüber von 8 bis 16:30 Uhr, Fahrbahn und Gehwege
in Intervallen von maximal 15 Minuten gesperrt werden.
Torackerstraße: Für den Bau eines neuen Regenwasserkanals muss die To-

rackerstraße im Kreuzungsbereich mit der Eisenbahnstraße voraussichtlich
bis Ende Februar voll gesperrt werden. In diesem Zuge bleiben auch die Alte
Dorfstraße im Bereich 14 bis 16 sowie die Kirchgasse voraussichtlich bis Ende
Februar gesperrt.
Eisenbahnstraße: Für den Neubau „Neue Ortsmitte Drescheschopf“ muss
die Eisenbahnstraße im Bereich der Hausnummer 2 voraussichtlich Ende
Februar voll gesperrt bleiben; auch der Gehweg bleibt in dieser Zeit voll ge-
sperrt.
Langestraße (Nr. 118 und Sägematte): Wegen des Bauvorhabens „Ergän-
zungsbau Rettungszentrum Waldkirch“ kommt es in diesem Bereich zu Ver-
kehrsbehinderungen.
Am Rosengarten (Nr. 2 bis 34c): Zur Einrichtung von schnelleren Internet-
verbindungen durch die Stadtwerke Waldkirch finden in diesen Bereichen
derzeit Erschließungsarbeiten statt; es muss voraussichtlich bis Ende Febr-
uar mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.
Schwarzenbergstraße: Für die Baustellenzufahrt in das Neubaugebiet „Am
Schänzle“ sind weiterhin Halteverbote in der Schwarzenbergstraße, Haus-
nummer 1 bis 37 b, sowie Am Schänzle, Hausnummer 1 bis 3, notwendig.

Allgemeiner Veranstaltungskalender

Eine Übersicht über die Veranstaltungen aller Vereine und Institutionen in
Waldkirch gibt es auf dem Veranstaltungskalender der Tourismusgesell-
schaft ZweiTälerLand, der die Stadt Waldkirch angehört: www.zweitaeler-
land.de.
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Gefällte Linden in Kollnau
Waldkirch-Kollnau. Am Stadion-
weg im Stadtteil Kollnau mussten
laut Pressemitteilung der Stadt
Waldkirch die Lindenbäume von
Mitarbeitern der Technischen Be-
triebe gefällt werden. In diesem Be-
reich unterliege die Stadt der Ver-
kehrssicherungspflicht. Die Bäu-
me erschienen auf den ersten Blick
gesund, dennoch wiesen fast alle
multiple Schädigungen auf. Bei der
einmal mit Jahr stattfindenden Be-
gehung durch Fachpersonal sei
überdieZeit hinwegeine starkeZu-
nahme von Schäden festgestellt

worden. Zu diesen zählten „Rin-
denschäden,Astwunden und Höh-
lungen, Verletzungen am Stamm
und Pilzbefall (Hallimasch) am Fuß
des Stamms“. Insbesondere der
große Anteil an Totholz in den Kro-
nen habe eine hohe Gefahr darge-
stellt. Die Möglichkeit, dass herab-
stürzende Äste Personen im Sport-
platzgelände verletzen könnten,
habe nur durch die Entnahme der
Bäumeverhindertwerdenkönnen.
Es werden laut Stadt an gleicher
Stelle umgehend Bäume nachge-
pflanzt.

„21 schöne Linden gefällt“

Zwei von 23 Linden am Stadionweg
in Kollnau stehen noch. 21 schöne,
ca. 30 Jahre alte Linden wurden in-
nerhalb zwei Tagen, am 13. und 14.
Februar, mit Zustimmung der Orts-
verwaltung gefällt. Grund: 1. Die Pfle-
ge des Kunstrasens würde zuneh-
mend schwieriger durch den
„Dreck“, den die Linden machten. 2.
Die Aschenbahn würde zunehmend
moosiger. 3. Die Wurzeln der Bäume
würden Aufwerfungen verursachen.
4. Die Bäume stellten wegen der Bie-
nen eine große Gefahr für die Sport-
treibenden, besonders für die Kinder
dar. […]

Durch die Fällung haben wir 21
Bäume verloren, die Schatten spen-
deten, die eine hervorragende Bie-
nenweide darstellten, die Sauerstoff
produzierten (und das in der Nähe
eines Sportplatzes!), die eine schöne
landschaftliche oder städtebauliche
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Markierung darstellten und die nicht
zuletzt mit ihrem Duft während der
Blütezeit die Spaziergänger erfreu-
ten.

Dem muss gegenübergestellt
werden, dass die Bevölkerung von
den Natur schützenden Institutionen
aufgerufen wird, Bienenweiden zu
erstellen und die Vögel in ihren Gär-
ten zu zählen.

Ich halte die Entscheidung, die
Linden zu fällen, für vorschnell und
unverantwortlich, sie verletzt die
Fürsorgepflicht für Mensch und Um-
welt. Ich frage mich auch, weshalb
diese Entscheidung Mitte Februar ge-
troffen werden musste. Die Frist zum
Fällenendetam1.März.VielZeit zum
Überlegen und Lösungen suchen
blieb da nicht. So verhindert man
fristgerecht, dass Vögel in diesem
Jahr hier einen Nistplatz finden kön-
nen. [...]

In Schlangenlinien
gefahren
Waldkirch. Am Montag, etwa 19.40
Uhr, fuhr ein Mann mit seinem Fahr-
zeug auf der B 294 hinter einem
BMW mit Freiburger Nummern-
schild her. Dieses Auto fuhr zwi-
schen Elzach und Waldkirch auffäl-
lig in Schlangenlinien und immer
wieder grundlos sehr langsam. Der
Zeuge beobachtete, dass der BMW-
Fahrer ein Mobiltelefon in der Hand
hielt – offensichtlich der Grund für
die gefährliche Fahrweise. Die Poli-
zei stoppte den grauen, etwa fünf
Jahre alten Dreier-BMW, dessen Fah-
rer allerdings nicht telefoniert haben
will. Wer in diesem Zusammenhang
auch Beobachtungen gemacht hat,
möge sich mit der Polizei Waldkirch
in Verbindung setzen unter Telefon:
07681 / 40740.

Polizei kontrollierte
Autofahrer
Waldkirch. Am Donnerstag kontrol-
lierten Beamte des Waldkircher Poli-
zeireviers in verschiedenen Gemein-
den stichprobenartig Verkehrsteil-
nehmer. Einige Autofahrerinnen und
Autofahrer mussten zur Anzeige ge-
brachtwerden,weil sie entweder am
Steuer ihr Mobiltelefon in der Hand
oder Mitfahrende nicht angegurtet
hatten. Weitere Verkehrsüberwa-
chungen folgen.

Ende des Waldkircher Amtsblatts


